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Nr. 10 Freitag, 26. September 2008 Jahrgang 2008

VGS-Anzeiger
AMTSBLATT

der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
Internet Adresse: www.vg-saale-rennsteig.de

Mitgliedsgemeinden:
Birkenhügel, Blankenstein, Blankenberg, Harra, Neundorf, Pottiga, Schlegel

Tag der Vereine in Neundorf
Samstag, 4. Oktober 2008

Wir sagen unseren Einwohnern und allen G!sten aus nah und fern
ein herzliches Willkommen zu unserem Fest, 

und das wird Sie erwarten:
10.00 Uhr Drachensteigenan der Straße Richtung Schlegel

(bis 11.30 Uhr)

10.30 Uhr Am oberen Teich und im Saal der Gemeinde
Küchlebäcker, Gulaschkanone
Flohmarkt, Hobbymarkt
Gebratenes vom Rost

14.00 Uhr Kleine Modenschauim Saal

14.00 Uhr Kinderspiele
Kaffee und selbst gebackener Kuchen
Musikalische Umrahmung mit Sven Schneider

16.00 Uhr Versteigerungvon gärtnerischen Produkten

19.00 Uhr Ausklang des Tages

Es erwarten Sie Ihre Gemeinde und die Vereine des Ortes"
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Bekanntmachung

der Entscheidung über den Antrag der Fa. Zellstoff- und
Papierfabrik Rosenthal GmbH, Hauptstraße 16,

07366 Blankenstein, auf Erteilung einer Genehmigung zur
wesentlichen Änderung nach § 16 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG); Bekanntmachung
gemäß § 21a Satz 1 der 9. BlmSchV

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren)

Antrag der Firma Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH,
Hauptstraße 16, 07366 Blankenstein, vom 30. November 2007 auf
Erteilung der Genehmigung nach § 16 BlmSchG zur wesentlichen
Änderung und zum Betrieb der geänderten Anlage zur Gewinnung
von Zellstoff aus Holz, Stroh oder ähnlichen Faserstoffen in
07366 Blankenstein.

Auf den o.g. Antrag ergeht folgender

BESCHEID:

Die Firma Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH, im weite-
ren ZPR genannt, erhält nach Maßgabe der im weiteren festgeleg-
ten Nebenbestimmungen die immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung gemäß § 16 BlmSchG i.V.m. der 4. Verordnung zur
Durchführung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BlmSchV) i. d.
Fassung vom 14. März 1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert am
23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470), sowie der Nr. 6.1, Spalte 1
i.V.m. Nr. 1.1, Spalte 1, Nr. 1.2 a), Spalte 2, Nr. 2.4, Spalte 1 und
Nr. 4.1 I), Spalte 1 des Anhangs zu dieser Verordnung zur

wesentlichen Änderung einer Anlage zur Gewinnung von
Zellstoff aus Holz unter Erhöhung der Kapazität von 310.000
auf 450.000 Tonnen Zellstoff (lufttrocken) pro Jahr bei einer
maximalen Leistung von 1.300 Tonnen Zellstoff (lufttrocken)
pro Tag

auf den Grundstücken in der Gemeinde 07366 Blankenstein,
Gemarkungen:

Blankenstein Flure 1, 2, 4, 5 und 6
Blankenberg Flur 2
Harra Flur 6 und
Pottiga Flur 1

Gegenstand der Genehmigung ist im wesentlichen die Erweite-
rung der Produktionskapazität unter Beibehaltung des Rohstoff-
einsatzes (Nadelholz) und des Aufschlussverfahrens (Sulfat)
durch Auf- bzw. Umrüstung der vorhandenen Hauptausrüstung
(im wesentlichen sind dies Errichtung und Betrieb eines neuen
Stifte-Kochers, neuer Waschaggregate, neuer Eindampfapparate
und Kondensatoren, neuer Laugenfilter, eines neuen Kühlturmes
und eines neuen Kalkofens sowie der Umbau diverser Wasch-
pressen und des Laugenkessels).

Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BlmSchG insbesondere
die Baugenehmigung, die Anzeige von Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen nach § 54 Thüringer Wassergesetz
(ThürWG) und die Dampfkesselerlaubnis für den Laugenkessel
ein.

Nebenbestimmungen

Zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen sind der
Genehmigung u.a. Auflagen zum Immissionsschutz und Arbeits-
schutz, zu bau- und brandschutzrechtlichen, wasserrechtlichen,
abfallrechtlichen sowie eisenbahn- und luftfahrtrechtlichen
Belangen beigefügt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
beim Thüringer Landesverwaltungsamt (bitte das Referat 420
angeben), Weimarplatz 4, 99423 Weimar schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Wider-
spruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf
dieser Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Hinweis:

Ein Widerspruch ist gemäß § 10 (3) Satz 3 BlmSchG grundsätz-
lich nur dann zulässig, wenn der Widerspruchsführer zuvor bereits
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung des durchgeführten
Genehmigungsverfahrens Einwendungen erhoben hat.

Die Genehmigung wurde mit Datum vom 18. August 2008 durch
das Thüringer Landesverwaltungsamt erteilt.

Die Genehmigung liegt nebst Begründung während der Dienstzeit
in der Zeit

vom 30. September bis einschließlich 13. Oktober 2008

- in der Verwaltungsgemeinschaft „Saale-Rennsteig“
07366 Blankenstein
Rennsteig 2
Zimmer 2.3

- in der Stadtverwaltung Bad Steben
95138 Bad Steben
Hauptstraße 2
Zimmer 7

- im Landratsamt Hof
95032 Hof
Schaumbergstraße 14
Zimmer 233

- und im Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat Immissions- und Strahlenschutz
99423 Weimar
Weimarplatz 4
Haus 2, Zimmer 3811

zur Einsicht aus. 

Sie kann bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist von Personen,
die Einwendungen erhoben haben, beim Thüringer Landes-
verwaltungsamt unter der in der Rechtsbehelfsbelehrung angege-
benen Adresse schriftlich angefordert werden.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber
Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt.

Weimar, den 27. August 2008

Thüringer Landesverwaltungsamt
Der Präsident
Stephan

F F F
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ENDE
AMTLICHER TEIL

Die nächste Ausgabe des

VGS - Anzeigers
erscheint am 31.10.2008.

Redaktionsschluss ist der 22.10.2008.

Öffentliche Bekanntmachung
zur Lohnsteuerkartenausgabe für das Jahr 2009

Gemäß Richtlinie der Oberfinanzdirektion Erfurt erfolgt zurzeit
die Zustellung der Lohnsteuerkarten für das Jahr 2009. 

Für die Zustellung ist die Meldebehörde der Gemeinde zuständig,
in der Sie zum 20. September 2008mit Hauptwohnung gemeldet
waren. Die Lohnsteuerkarten werden einzeln pro Person (nicht
pro Haushalt) zugestellt. 

Freibeträge für Kinder unter 18 Jahren werden auf der Lohn-
steuerkarte vermerkt. 

Eine Kontrolle aller Angaben auf Richtigkeit Ihrerseits ist not-
wendig (beachten Sie in diesem Zusammenhang den der Lohn-
steuerkarte beiliegenden Ratgeber). 

Arbeitnehmer, die bis zum heutigen Tag keine Lohnsteuerkarte
erhalten haben, wenden sich bitte zwecks Ausstellung an ihre
zuständige Meldebehörde.

Nicht benötigte Lohnsteuerkarten für das Jahr 2009 senden Sie
bitte umgehend mit einem entsprechenden Vermerk an die Melde-
behörde zurück.

Wo sind Änderungen auf der Lohnsteuerkarte möglich und
was benötigen Sie dazu?

Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
Einwohnermeldeamt
Rennsteig 2
07366 Blankenstein

Telefon 03 66 42/29 60 14 

Sprechzeiten: Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
Freitag 08.00 - 11.00 Uhr

- Freibeträge für Kinder unter 18 Jahre

- urkundlicher Nachweis (Geburtsurkunde, Vaterschafts-
anerkennung, Scheidungsurteil)

- für Kinder, die nicht im Meldebereich gemeldet sind,
benötigen Sie eine steuerliche Lebensbescheinigung von
der für den Hauptwohnsitz zuständigen Meldebehörde

- Lohnsteuerklassenwechsel

- Vorsprache beider Ehepartner bzw. Einverständnis-
erklärung über die zukünftige Steuerklasse des nicht vor-
sprechenden Ehepartners

- Änderung der Religionszugehörigkeit

- Kirchenaustrittserklärung vom Amtsgericht

- Nachträgliche Ausstellung von Lohnsteuerkarten

- Rückgabe nicht benötigter Lohnsteuerkarten

Eintragungen und Änderungen von Freibeträgen (z.B. für
Behinderte, Kinder über 18 Jahre, Pflegekinder) erfolgen nur
durch Ihr zuständiges Finanzamt Pößneck, Gerberstraße 65,
07381 Pößneck.

Peter
Einwohnermeldeamt

Öffentliche Bekanntmachung

Am 15. November 2008wird für alle Quartalszahler u.a. für
die Grundsteuer A, Grundsteuer B oder Ersatzbemessung die
IV. Rate für das Jahr 2008 zur Zahlung fällig.

Achten Sie auf die entsprechenden Fälligkeiten in den Ihnen
zuletzt zugegangenen Bescheiden bzw. Zahlungsaufforderun-
gen!

Durch Vermeidung von Zahlungsverzug ersparen Sie sich Säum-
nisfolgen und die damit verbundenen zusätzlichen Kosten.

Entsprechend Thüringer Verwaltungszustellungs- und Voll-
streckungsgesetz sind geforderte öffentliche Geldleistungen
durch Beitreibung zu vollstrecken. 

Nach § 33 Abs. 3 Nr. 3 Thür. VwZVG ist der Schuldner vor der
Beitreibung durch Mahnung aufzufordern, innerhalb einer Frist
von mindestens einer Woche die Schuld zu leisten.

Damit Sie auch zukünftig keinen Zahlungstermin versäumen,
besteht die Möglichkeit der Erteilung einer Einzugsermäch-
tigung an die Kasse der VG. Entsprechende Vordrucke liegen
hier für Sie bereit.

Impressum:

Herausgeber und Redaktion:
VGS „Saale-Rennsteig“
07366 Blankenstein
Rennsteig 2
Tel.: 03 66 42 / 29 60 0
Fax: 03 66 42 / 29 60 28

Gesamtherstellung:
Satz & Media Service Uwe Nasilowski
07338 Kaulsdorf
Straße des Friedens 1a
Tel.: 03 67 33 / 2 33 15
Fax: 03 67 33 / 2 33 16
E-mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inhaber Uwe
Nasilowski gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.

Erscheinungsweise: monatlich – Kostenfreie Verteilung an alle
Haushalte der VGS „Saale-Rennsteig“.

Weitere Exemplare sind kostenfrei in der VGS „Saale-Renn-
steig“ – Hauptamt – erhältlich.
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Informationen
aus den •mtern

Telefonverzeichnis
der VG „Saale-Rennsteig“

Name / Amt Neue Rufnummer

Zentrale 29 60 / 0

Vorsitzender 29 60 21

Hauptamt / Amtsleiter 29 60 13

Kämmerei / Amtsleiter 29 60 18

Sekretariat 29 60 11

Meldeamt 29 60 14

Ordnungsamt 29 60 16

Personalamt 29 60 17

Kasse 29 60 19

Amt für Steuern 29 60 20

Schreibbüro 29 60 22

Bauamt 29 60 23

Finanzen 29 60 25

Touristikinformation 29 60 26
und 2 95 33

neue Fax-Nr. 29 60 28

Öffnungszeiten
der Verwaltungsgemeinschaft 

Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr 
Freitag 8.00 - 11.00 Uhr

NICHTAMTLICHER  TEIL

Geburten
Harra

01.09.2008 Elina Stamm

Die Verwaltungsgemeinschaft ¹Saale-Rennsteigª gratuliert
hiermit recht herzlich zur Geburt der neuen Erdenb!rger.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt eingehenden
Mitteilungen über Geburten hier veröffentlicht werden, sofern die Eltern der
Veröffentlichung nicht oder nicht rechtzeitig widersprochen haben.

Eheschlieûung
Blankenberg Tino Gruner und Jana Gruner

geb. Unterstab

Stefan Wurzbacher und Jasmin Wurzbacher
geb. Strobel

Es wird darauf hingewiesen, dass alle beim Einwohnermeldeamt eingehenden
Mitteilungen über Eheschließungen hier veröffentlicht werden, sofern der
Veröffentlichung nicht oder nicht rechtzeitig widersprochen wurde.

Sterbef"lle
Blankenberg

01.09.2008 Willy Kad
im Alter von 83 Jahren

Blankenstein

23.08.2008 Brunhild Hüfner, geb. Scheunemann
im Alter von 80 Jahren

03.09.2008 Herbert Kötzing 
im Alter von 77 Jahren

Harra

02.09.2008 Otto Hagen 
im Alter von 81 Jahren

Pottiga

29.08.2008 Ursula Krieg, geb. Eckert
im Alter von 85 Jahren

Nachrichten
aus der Meldestelle

Nutzen Sie Ihren VGS - Anzeiger auch kostengünstig für private Danksagungen und

Mitteilungen bei Festlichkeiten und Höhepunkten im persönlichen Leben!
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Das Hauptamt informiert
Beschlüsse der Mitgliedsgemeinden

Blankenstein

B-Nr. 294-50/08 Schließung des Protokolls der öffentlichen
Gemeinderatssitzung vom 14. August 2008

B-Nr. 295-51/08 Vergabe Planungsleistungen zur Straßen-
sanierung „Am Wachhügel“

B-Nr. 296-52/08 Vergabe der Bauleistungen Straße „Am
Wachhügel“

B-Nr. 287-43/08 Vergabe Tischlerarbeiten zur Denkmal-
sanierung der Friedhofskapelle, I. Bau-
abschnitt

Pottiga

B-Nr. 143-21/08 Schließung des Protokolls der öffentlichen
Gemeinderatssitzung vom 22. Mai 2008

B-Nr. 144-22/08 Beschlussfassung über die 11. Änderungs-
satzung zur Straßenausbaubeitragssatzung
der Gemeinde Pottiga

B-Nr. 145-23/08 Beschlussfassung über die 12. Änderungs-
satzung zur Straßenausbaubeitragssatzung
der Gemeinde Pottiga

B-Nr. 146-24/08 Beschlussfassung über Kenntnisnahme
des vorliegenden Beteiligungsberichts nach
§ 75a ThürKO über die Beteiligung an der
KEBT AG im Jahr 2007

Schlegel

B-Nr. 141-15/08 Schließung des Protokolls der öffentlichen
Gemeinderatssitzung vom 18. Juli 2008

B-Nr. 145-19/08 Grundhafter Ausbau des III. Bauabschnittes
ehemalige Kreisstraße
(Ende Dorfplatz bis Abzweig Südring)

B-Nr. 146-20/08 Änderungsbeschluss zur Straßenausbau-
beitragssatzung der Gemeinde Schlegel vom
27. März 2008

B-Nr. 147-21/08 Abschluss Ingenieurvertrag Ausbau
III. Bauabschnitt ehemalige Kreisstraße

Geburtstagsjubil!en
Blankenberg

05.10. Rita Grüner zum 80. Geburtstag
06.10. Helga Günther zum 85. Geburtstag
07.10. Hans-Ulrich Zien zum 65. Geburtstag
24.10. Margot Hölzel zum 75. Geburtstag
28.10. Eva Schreiber zum 65. Geburtstag
31.10. Willy Thiemann zum 90. Geburtstag

Blankenstein

09.10. Anneliese Kötzschau zum 75. Geburtstag
13.10. Alice Drescher zum 90. Geburtstag
31.10. Else Fischer zum 91. Geburtstag

Harra

13.10. Zdzislaw Kwiatkowski zum 70. Geburtstag
28.10. Werner Beyer zum 70. Geburtstag

Kießling

06.10. Isolde Leuschner zum 70. Geburtstag
26.10. Marie Ernst zum 75. Geburtstag

Neundorf

08.10. Rainer Dietze zum 65. Geburtstag

Pottiga

15.10. Annette Preiß zum 80. Geburtstag
27.10. Isolde Möschwitzer zum 70. Geburtstag
28.10. Anna Langheinrich zum 99. Geburtstag

Wir gratulieren recht herzlich und w"nschen 
allen Jubilaren Gl"ck und Gesundheit#

Das Ordnungsamt
informiert

Fundsachen

Fundsache: 1 Herrengeldbeutel mit Inhalt

Fundort: Heimstättenweg 2, Blankenstein

Fundsache: 3 kleine Sicherheitsschlüssel

Fundort: vor dem Sparkassengebäude Blankenstein

Neueröffnetes, kleines

HAUS- und TERRASSENCAFÉ
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und verw•hnen Sie
mit hausgebackenem Kuchen und Torten.
Gerne richten wir auch Ihre Feierlichkeiten nach
Ihren W€nschen bei uns aus.
Ge•ffnet: Samstag und Sonntag von 12.00 bis 18.00 Uh r

und auf Wunsch nach Vereinbarung

Manuela Jähnig
Isabellengrün 3
07907 Burgk

Telefon: 03 66 40 /28 47 3 0
Telefax: 03 66 40 /28 47 3 1
Mobil: 0 1 60 /97 56 1 5 0 8
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Freie Sicht im Straßenverkehr –
Haftungsschäden vorbeugen

Die Verwaltung bittet um Ihre Mithilfe!

Anpflanzungen beleben und verschönern das Ortsbild und tragen
zur Verbesserung der Lebensräume für Mensch und Tier bei.
Leider können durch Anpflanzungen aber auch Gefahrensituatio-
nen hervorgerufen werden.

Hinweise und Beschwerden sowie durchgeführte Ortsbesichti-
gungen zeigten uns, dass an Kreuzungen, Einmündungen sowie
Fußwegen immer wieder Behinderungen durch überhängende
Äste, zu breit und zu hoch wachsende Hecken bestehen.

Hier kann es nur heißen: „Bitte zurück schneiden!“

Bitte prüfen Sie auch, ob Straßenlampen oder Schilder an der
Grundstücksgrenze zugewachsen sind und deren Freischneiden
erforderlich ist. 

Bedenken Sie: Durch das Zuwachsen von Straßenlampen, Schil-
dern (z.B. Straßenbezeichnungen, Omnibushaltestellen, Kenn-
zeichnungen für Wanderwege) wird die Verkehrssicherheit be-
einträchtigt und die Orientierung von ortsfremden Personen
erschwert.

Nach § 26 Thüringer Straßengesetz dürfen Anpflanzungen aller
Art sowie Zäune, Stapel, Haufen und andere mit einem Grund-
stück nicht fest verbundene Einrichtungen nicht angelegtwerden,
wenn diese die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs be-
einträchtigen.

Sind solche Anpflanzungen bzw. Hindernisse vorhanden, haben
die Eigentümer und Besitzer deren Beseitigung zu dulden, wenn
sie diese nicht selbst beseitigen.

Dazu gehören auch solche starren Hindernisse wie „Findlinge“
entlang der Ortsstraßen auf Grünstreifen, an Grundstücksein-
fahrten und in Kurvenbereichen.

Bei Gefahr im Verzug kann die zuständige Straßenbaubehörde
(bei Gemeindestraßen, Wegen, Gehwegen und Parkplätzen ist
dies die Gemeindeverwaltung) die Anpflanzung bzw. Hindernisse
sofort beseitigen oder zurück schneiden.

Die Kosten für das Ausführen dieser Maßnahmen werden den
Verursachern in Rechnung gestellt.

Ist keine Gefahr im Verzug, sind die Schutzmaßnahmen
vierzehn Tage vor deren Durchführung schriftlich anzukündigen.
Die Grundstückseigentümer können in dieser Frist die Schutz-
maßnahmen im Benehmen mit der Gemeindeverwaltung selbst
durchführen.

Besonders gefährdet sind Kinder, die nach der Straßenverkehrs-
ordnung bis zum vollendeten achten Lebensjahr mit ihrem Fahr-
rad den Gehweg benutzen müssen. 

Werden sie durch überhängende Äste zum Ausweichen auf die
Straße verleitet, besteht erhöhte Unfallgefahr für sie. Neben der
möglichen Verletzung des Kindes drohen dem Verursacher er-
hebliche Schadensersatzforderungen.

Im Kreuzungsbereich von Straßen sind so genannte „Sichtdrei-
ecke“ grundsätzlich von jeder Bebauung freizuhalten. Das Sicht-
dreieck beschreibt ein Sichtfeld, das ein Verkehrsteilnehmer zur
Verfügung hat, wenn er von einer untergeordneten in eine über-
geordnete Straße einbiegen will.

Wenn nun dieses Sichtdreieck durch Bebauung (Gartenzaun,
Hecke, Baum o. ä.) nicht mehr überschaubar ist, wird das Ein-
biegen in die bevorrechtigte Straße zum gefährlichen Glücksspiel.

Um Gefahrensituationen von vornherein zu vermeiden und allen
Beteiligten zusätzlichen Aufwand zu ersparen, bitten wir Sie,
folgendeHinweise zu beachten:

1. Vor dem Pflanzen von Sträuchern, Bäumen und Hecken zu
bedenken, welches Ausmaß diese nach wenigen Jahren anneh-
men können. Entscheiden Sie sich für schwach wachsende
Pflanzen oder halten Sie ausreichend Abstand zur Grund-
stücksgrenze.

2. Schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume an Straßen, ins-
besondere in Bereichen von Straßeneinmündungen und Kreu-
zungen, Wegen und Gehwegen rechtzeitig soweit zurück, dass
Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer den ihnen zuge-
dachten Verkehrsraum auch ohne Gefahren nutzen können.

3. Als Eigentümer bzw. Besitzer eines Grundstücks, das im
Kreuzungsbereich von Straßen liegt, achten Sie bitte darauf,
dass das Sichtdreieckfrei gehalten wird. 

4. Halten Sie die Bankette, Seitenstreifen und den Lichtraum der
Straßen frei von störenden Hindernissen. Sie dienen der Aus-
stattung mit Straßenzubehör (Leitpfosten, Schilder u. ä.), der
Aufnahme von Ver- und Entsorgungsleitungen, dem Fahr-
zeugüberhang und einer Notbefahrung bei engen Fahrbahnen.

Die Breite des seitlichen Sicherheitsraumes für den Kraftfahr-
zeugverkehr vom Rand des Verkehrsraumes aus zur Seite hin
gemessen, beträgt dieser bei einer zulässigen Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h = 0,75 m.

5. Beachten Sie auch das so genannte „Lichtraumprofil“ , das
von allen Grundstückseigentümern einzuhalten ist, deren
Grundstücke an öffentlichen Straßen, Wegen sowie Geh-
wegen angrenzen, dass der Pflanzenwuchs in einer Höhe von
2,30 m nicht über den Gehweg ragt.

6. Grenzt das Grundstück direkt an einer öffentlichen Straße,
dürfen die Pflanzen bis zu einer Höhe von 4,00 Metern nicht in
die Straße hineinragen. Über die gesamte Fahrbahn muss ein
Lichtraum von 4,50 Metern frei bleiben.

7. Schneiden Sie auch Hecken, Sträucher und Bäume im Bereich
von Straßenlampen und Schildern so weit zurück, dass die
Lampen ihre Beleuchtungsfunktion erfüllen und die Schilder
mühelos gelesen werden können. 

Besonders die Straßenlampen sind ein wesentlicher Bestand-
teil der Verkehrssicherheit. Deren einwandfreie Funktion soll
auch Sie in der Dunkelheit vor Gefahren schützen.

Nehmen Sie auf Ihre Mitmenschen Rücksicht und beachten Sie
diese Hinweise. Als Verkehrsteilnehmer erwarten Sie, dass ande-
re Grundstückseigentümer bzw. -besitzer alles unternehmen, um
Sie selbst und Ihre Angehörigen vor Gefahren zu schützen.

Legen Sie diesen Maßstab auch an Ihr eigenes Verhalten an.
Beachten Sie bitte auch, dass Sie als Grundstückseigentümer bzw.
-besitzer verkehrssicherungspflichtig sind und im Schadensfall
mit erheblichen Schadensersatzansprüchen konfrontiert werden
können.

Ihr Ordnungsamt
der Verwaltungsgemeinschaft Saale-Rennsteig
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Gemeinde Blankenstein

Die Straße „Am Wachhügel“ und der hintere Teil der August-
Bebel-Straße werden saniert. Mit den Bauarbeiten wurde Mitte
der 39. Kalenderwoche begonnen.

Gemeinde Blankenberg

Mit dem Einbau des neuen Eingangstores wurden die Bauarbeiten
am Friedhof zum Abschluss gebracht.

Das Bauamt informiert

Gemeinde Birkenhügel

Im Rahmen der Dorferneuerung wurde die LPG-Straße instand
gesetzt und die Straßenbeleuchtung in diesem Bereich erweitert.

Gemeinde Neundorf

Straßenausbaubeiträge Neundorf

Das Bauamt der VG Saale-Rennsteig wird im Auftrag der
Gemeinde Neundorf die Beitragsabrechnung der Verkehrsan-
lagen Dorfbachweg und Gartenstraße durchführen. Die Beitrags-
bescheide werden voraussichtlich im Oktober/November zuge-
stellt.

Gemeinde Harra

Baumaßnahme Straßeninstandsetzung
Weg zur Staudenwiese

Die Straßeninstandsetzung der ca. 1 km langen Wegstrecke zur
Staudenwiese wurde im September abgeschlossen. Die Firma
STRABAG aus Pößneck, die den Zuschlag erhalten hatte, konnte
die Arbeiten in einer guten Qualität abschließen. 

Der bisher bituminös ausgebaute Straßenteil (ca. 300 m) wurde
wiederum mit einer Tragdeckschicht versehen. Auf einer Strecke
von ca. 500 m wurde Fräsgut aufgebracht, verdichtet und ober-
flächlich mit Emulsion gebunden. 

Wir bitten die Nutzer der Straße, speziell die landwirtschaftlichen
Betriebe, um eine vorsichtige und vorausschauende Fahrweise,
um die Langlebigkeit des Straßenaufbaues zu fördern und der
Gemeinde weitere Instandsetzungskosten zu ersparen.

Gemeinde Schlegel

Grundhafter Ausbau Dorfplatz mit Hundsgasse 

Die Firma STRABAG hat die Erdarbeiten zum Auskoffern der
Verkehrs- und Nebenflächen im Wesentlichen abgeschlossen.
Kabelverlegungen durch die E-ON und die Firma Scheibe sind im
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Wesentlichen ausgeführt. Weiterhin sind die Anschlüsse für
Drainage und Straßeneinläufe vollzogen. 

Zur Fertigstellung der Abwasserleitungen mit den zugehörigen
Schächten ist noch die Abstimmung zwischen der E-ON und dem
ZV WALO wegen der Neuerrichtung einer Trafostation notwen-
dig. Diese wird voraussichtlich mit Beginn der Bauarbeiten im
III. BA aufgestellt. 

Bis Ende September sollen die wesentlichsten Arbeiten auf dem
Dorfplatz fertig gestellt werden. Ein genauer Termin für die
Ausführung der Asphalt- und Pflasterarbeiten steht bisher noch
nicht fest.

Bauplätze

In folgenden Gemeinden unserer Verwaltungsgemeinschaft
stehen vollerschlossene Bauparzellen für Bauinteressierte zur
Verfügung:

Gemeinde Neundorf
Baugebiet „An der Kuppel“ Preis 46,02 Euro/m2

Gemeinde Schlegel
Baugebiet „In den Beunten“ Preis 35,79 Euro/m2

Gemeinde Harra
Baugebiet „Not“ Preis 47,55 Euro/m2

Gemeinde Blankenberg
Baugebiet „Flurweg“ Preis 39,00 Euro/m2

Gemeinde Pottiga
Baugebiet „Waldstraße“ Preis 32,38 Euro/m2

Preis 27,27 Euro/m2

Bereich Finanzen

Kommunale Wohnung

Folgende kommunale Wohnung stehen zur Vermietung frei: 

NEUNDORF
- Dorfbachweg 20

ab 01.12.2008
Erdgeschoss rechts, 57,39 m2 Wohnfläche,
249,41 Euro Grundmiete

POTTIGA
- Schulstraße 4

ab 01.12.2008
Obergeschoss links, 76,90 m2 Wohnfläche,
275,30 Euro Grundmiete

Interessenten melden sich bitte in der Verwaltungsgemein-
schaft „Saale-Rennsteig“ Rennsteig 2 bei Frau Gäbelein, Tele-
fon 03 66 42/2 9 60 25.

Verbrennen im Ausnahmefall möglich

Vom 18. bis 31. Oktober ist das Verbrennen erlaubt.

Die Thüringer Pflanzenabfallverordnung regelt die Möglichkeiten
und Anforderungen für die Beseitigung von pflanzlichen
Abfällen. Danach darf trockener Baum- und Strauchschnitt nur
in Ausnahmefällen in festgelegten Zwei-Wochen-Zeiträumen
verbrannt werden. 

Ein solcher Ausnahmefall ist gegeben, wenn die Beseitigung von
Baum- und Strauchschnitt in der näheren Umgebung nicht mög-
lich ist und der Transport zur nächst gelegenen, vom öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger angebotenen Entsorgungsmöglich-
keit (z.B. Kompostieranlage) aufgrund einer großen Entfernung
unzumutbar wäre.

Der Landkreis Saale-Orla als Untere Abfallbehörde hat den Ver-
brennungszeitraum für Oktober wie folgt festgelegt:

von Samstag, 18. Oktober bis Freitag, 31. Oktober 2008 

Die Verbrennung von trockenem Baum- und Strauchschnitt in
diesem Zeitraum ist jedoch nur dann möglich, wenn folgende
Vorraussetzungen erfülltsind:

- Der Baum- und Strauchschnitt ist auf nicht gewerblich und
nicht öffentlich genutzten Grundstücken angefallen.

- Die Verbrennung wurde der örtlich zuständigen Gemeinde
mindestens zwei Tage vorher angezeigt.

- Folgende Mindestabstände werden eingehalten:

- 50 m zu öffentlichen Straßen

- 100 m zu Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten oder Druck-
gasen, z.B. Flüssiggas, sowie zu Betrieben, in denen
explosionsgefährliche oder brennbare Stoffe hergestellt,
verarbeitet oder gelagert werden

- 1,5 km zu Flugplätzen (dazu gehören auch Hubschrauber-
landeplätze von Krankenhäusern)

- 20 m zu landwirtschaftlichen Flächen mit leicht entzünd-
lichem Bewuchs

- 100 m zu Waldflächen

- 15 m zu Öffnungen in Gebäudewänden, zu Gebäuden mit
weicher Überdachung sowie zu Gebäuden mit brennbarer
Außenverkleidung

- 5 m zur Grundstücksgrenze

Verbrannt werden darf nur trockener Gehölzschnitt. Abfälle wie
Laub, Stroh oder Gras dürfen nicht  verbrannt werden. 

Die Nichteinhaltung der Anforderungen:

- Verbrennen außerhalb der zugelassenen Zeiträume

- Nichtanzeigen der Verbrennung

- Verbrennung trotz zumutbarer Abgabe bei der nächsten
Kompostieranlage

Landkreis Saale-Orla
Untere Abfallbeh!rde
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- Verbrennung unzulässiger Stoffe

- Verstoß gegen die Abstandsregelung

kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Bei Unklarheiten
sollte bei der Abfallbehörde (Telefon 0 36 63/48 88 45) nach-
gefragt werden.

Es sei auch auf Entsorgungsalternativen für Baum- und Strauch-
schnitt hingewiesen: 

Aus Umweltschutzgründen sollte die Verwertung z.B. durch
Schreddern zur Gewinnung von Mulch- oder Kompostierungs-
material der Verbrennung vorgezogen werden. 

Das Liegenlassen eines Gehölzschnitthaufens im Garten oder die
gezielte Verwendung des Materials für eine Benjes-Hecke schafft
auch Kleinlebensräume für zahlreiche Tierarten und stellt eine
empfehlenswerte Alternative dar.

Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, dass mit der Verbrennung
Belange des Wohls der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt werden
dürfen und keine Belästigungen der Nachbarschaft hervorgerufen
werden sollen.

Einladungen und
Veranstaltungshinweise

Veranstaltungstipps Oktober 2008

Mittwoch, 1. Oktober 2008
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießenfür Jedermann mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Donnerstag, 2. Oktober 2008
Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Ein-
heit in Kießling
Gemütliches Beisammensein mit Speisen und
Getränken

Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Ein-
heit in Harra
mit Fackelumzug
Gemütliches Beisammensein mit Speisen und
Getränken

Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Ein-
heit in Schlegel
mit Fackelumzug von Seibis nach Schlegel
Gemütliches Beisammensein mit Speisen und
Getränken

Freitag, 3. Oktober 2008
Sport- und Freizeitteam Blankenstein
Floh- und Antikmarkt
im Rennsteigsaal Blankenstein

Sonntag, 5. Oktober 2008
2. Backtag im Heimatmuseum Harra

14.00 Uhr Ausstellung „Vier Jahreszeiten“ –
Bilder von Ines Seifert 
Kaffee und Kuchen
frisch gebackenes Brot
Fettbrot, Kräuterbutterbrot
Gegrilltes vom Rost 

Dienstag, 7. Oktober 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 8. Oktober 2008
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf     

Briefmarkenfreunde Naila e.V. OG Blankenstein
19.00 Uhr Gruppenabend

im Gasthaus „Rennsteig“ Blankenstein 

Fr-Mo, 10.-13. Oktober 2008
Kirmes in Blankenberg

Freitag, 10. Oktober 2008
20.00 Uhr Kirmestanz mit „DJ MEMU“

Samstag, 11. Oktober 2008
14.00 Uhr Kindertanz mit Überraschungen
20.00 Uhr Kirmestanz für jung & alt

mit der Partyband „Geier Straits“
Unterhaltung durch die Jugend mit traditionellem
Begräbnis

Sonntag, 12. Oktober 2008
08.30 Uhr Ständerle durch Blankenberg

mit der „Oschitzer Blaskapelle“

Montag, 13. Oktober 2008
09.00 Uhr Musikalischer Frühschoppen in „Kriegels Gasthof“

Es lädt ein die Kirmesgemeinschaft Blankenberg e.V.

Sonntag, 12. Oktober 2008
Dampfsonderzug „Sormitztalexpress“
von Erfurt nach Blankenstein und zurück

11.06 Uhr Ankunft in Blankenstein
16.52 Uhr Rückfahrt ab Blankenstein

Dienstag, 14. Oktober 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 15. Oktober 2008
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Samstag, 18. Oktober 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

15.00 Uhr Schießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (18.00 Uhr)

Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.
14.00 Uhr Qualifikationsschießen für die Schützenschnur

mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Sonntag, 19. Oktober 2008
Frankenwaldverein e.V. OG Blankenberg
Wanderung am Hohenwartestausee
und Bootsfahrt   

Dienstag, 21. Oktober 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)
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Mittwoch, 22. Oktober 2008
Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Samstag, 25. Oktober 2008
Frankenwaldverein e.V., OG Schlegel
Diaabend  oder Wanderung 

Schützenverein Blankenstein 2000 e.V.
14.00 Uhr Trainingsschießen mit Langwaffe

Schießanlage Lichtenberg

Sa/So, 25./26. Oktober 2008
Kirmes in Birkenhügel 
Gasthaus „Zur Linde“

Samstag, 25. Oktober 2008
14.00 Uhr Kindertanz
19.30 Uhr Kirmestanz mit „Feeling“

Sonntag, 26. Oktober 2008
08.00 Uhr Ständerle mit den „Kirmesverrückten 7“
19.30 Uhr Kirmestanz mit „Feeling“ & Kirmesbegräbnis

Fr-So, 24.-26. Oktober 2008
Kirmes in Neundorf 

Dienstag, 28. Oktober 2008
Rennsteigschützen Blankenstein e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen für Jedermann
Schießanlage Blankenstein (bis 20.00 Uhr)

Mittwoch, 29. Oktober 2008
Schützenverein „Blankenstein 2000“ e.V.

18.00 Uhr Trainingsschießen mit Kurzwaffe
Schießanlage Blintendorf

Touristik-Information
VG Saale-Rennsteig 
Selbitzplatz 1
07366 Blankenstein

Kulturbrauhaus Bad Lobenstein

Samstag, 18. Oktober 2008
TANZ DER SINNE

Elektro Luna City Express
Mira aus Budapest
Dark Junction
Wacker und Zittrich
René

Shake your Ass
Mc Krayzee (USA)
Pro-Zeiko (dreifacher DJ-Weltmeister)
DJ Slowfader

Disco Ü 30 Caravan

Kirchgemeinde Harra
Veranstaltungskalender Monat Oktober 2008

Mittwoch, 1. Oktober 2008 
16.15 Uhr Tanz-Kids, große Gruppe im CVJM

Donnerstag, 2. Oktober 2008
15.45 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids (6-9 Jahre) im CVJM

Freitag, 3. Oktober 2008
08.30 Uhr Wandertag

Start in Hirschberg am Kulturhausparkplatz

Sonntag, 5. Oktober 2008
09.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids im CVJM Harra
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Erntedankfest

in Blankenstein

Mittwoch, 8. Oktober 2008 
16.15 Uhr Tanz-Kids, kleine Gruppe im CVJM

Freitag, 10. Oktober 2008
19.00 Uhr Fußball für Kinder und Eltern, Turnhalle Harra

Sonntag, 12. Oktober 2008
09.30 Uhr Predigtgottesdienstin Blankenstein

Sonntag, 19. Oktober 2008
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienstin Blankenstein

Freitag, 24. Oktober 2008
18.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Teens CVJM Harra

Sonntag, 26. Oktober 2008
09.30 Uhr Predigtgottesdienstin Blankenstein

Montag, 27. Oktober 2008
14.30 Uhr Seniorenkreis in Harra
20.00 Uhr Kindermitarbeiterkreis

Dienstag, 28. Oktober 2008
16.15 Uhr Vorkonfirmandenunterricht in Harra

Freitag, 31. Oktober 2008
19.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Reformationstag

in Blankenstein

Sonntag, 2. November 2008
09.00 Uhr Treffpunkt Kirchen-Kids im CVJM Harra
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienstin Blankenstein

Angaben ohne Gewähr. Bitte vergleichen Sie die Termine in der Tagespresse.

Grabmale und Naturgrabfelsen sowie Aufarbeitung
vorhandener Grabsteine und Anfertigung von Zweitschriften.

STEINMETZ
- Ulrich Zeiûig -

07929 WERNSDORF ´ Tel. 03 66 47/2 20 34
Beratung und Verkauf Mo - Fr durchgehend!

Gerne auch pers"nliche Terminvereinbarungen!

Gedenksteine
Kriegerdenkmale

Schrifttafeln
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Kirchspiel Blankenberg
Termine des Kirchspiels Blankenberg

Sonntag, 28. September 2008
09.00 Uhr Blankenberg Gottesdienst mit Abendmahl
10.30 Uhr Frössen Gottesdienst mit Abendmahl
13.30 Uhr Sparnberg Gottesdienst mit Abendmahl

Montag, 29. September 2008
14.00 Uhr Blankenberg Seniorennachmittag

Mittwoch, 1. Oktober 2008
19.30 Uhr Blankenberg Gesprächskreis zur Bibel

Sonntag, 5. Oktober 2008
09.00 Uhr Pottiga GD zum Erntedankfest
10.30 Uhr Ullersreuth GD zum Erntedankfest
14.00 Uhr Blankenberg GD und Kindergottesdienst 

zum Erntedankfest

Freitag, 10. Oktober 2008
17.30 Uhr Ullersreuth Konfirmandenstunde

Sonntag, 12. Oktober 2008
09.00 Uhr Sparnberg GD zum Erntedankfest
10.00 Uhr Blankenberg Kirchweihgottesdienst

mit Konfirmandenvorstellung
13.30 Uhr Frössen GD zum Erntedankfest

Sonntag, 19. Oktober 2008
09.30 Uhr Pottiga Gottesdienst (Dekan Schmidt)
14.00 Uhr Blankenberg Gottesdienst (Pfarrer Funke)

Freitag, 24. Oktober 2008
18.00 Uhr Frössen Kirchweihgottesdienst

mit Konfirmandenvorstellung

Sonntag, 26. Oktober 2008
09.00 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
10.30 Uhr Sparnberg Gottesdienst

Montag, 27. Oktober 2008
14.00 Uhr Blankenberg Seniorennachmittag

Freitag, 31. Oktober 2008 Reformationstag
18.30 Uhr Blankenberg Kirchspielgottesdienst

mit Kostprobe

Sonntag, 2. November 2008
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst mit Abendmahl

Erntedank mit den Kindern

Das Erntedankfest feiern wir in aller Fröhlichkeit und mit be-
wusster Dankbarkeit und Verantwortung. In all das wollen wir
auch die Kinder mit hinein nehmen in unseren Gottesdiensten.

Ganz besonders wird das geschehen in Blankenberg im Kinder-
gottesdienst, parallel zum Gemeindegottesdienst am 5. Oktober.
Wir laden dazu alle Kinder herzlich ins Pfarrhaus ein.

Bekanntgabe
der Haus- und Straßensammlung 2008 
der Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Wie der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. mitteilt
erfolgt die diesjährige Haus- und Straßensammlung im Zeitraum 

vom 27. Oktober 2008 bis 16. November 2008.
Der Verein bittet um Unterstützung bei der Durchführung der
Sammlung durch Bürgerinnen und Bürger oder auch Vereine und
Schulklassen, die als Sammler für den gemeinnützigen Zweck
fungieren.

Sammel- und Abrechnungslisten sowie Sammlerausweise
werden bereitgestellt.

Information zur Haus- und Straßensammlung des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Landesverband Thüringen

Darf ich sammeln?

Auf der Grundlage des Thüringer Sammlungsgesetzes (Thür-
SammlG) vom 8. Juni 1995 darf jeder sammeln, ausgenommen
sind jedoch Kinder unter vierzehn Jahren.

Des Weiteren dürfen Jugendliche vom vollendeten 14. Lebens-
jahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr nur bis zum Eintritt
der Dunkelheit an der Sammlung teilnehmen.

Wo erhalte ich die nötigen Sammlungsunterlagen?

Die Sammellisten und Ausweise erhalten Sie bei Ihrer Stadt- bzw.
Gemeindeverwaltung oder auf Anfrage direkt bei uns (Adresse
siehe unten).

Was muss ich während der Sammlung beachten?

Wenn Sie für den Volksbund sammeln, denken Sie bitte daran,

1. den Personalausweis und den Sammelausweis mitzunehmen,

2. jede Spende in die nummerierte Liste einzutragen, wobei der
Name fehlen kann, sofern der Spender nicht genannt sein will,

3. jeden Haushalt zu besuchen,

4. Listen und Ausweise nach Beendigung der Sammlung an die
ausgebende Stelle zurückzugeben, da die Listen zur Prüfung
des Sammlungsergebnisses vollständig vorgelegt werden
müssen (deshalb auch unbenutzte Listen zurückgeben). 

Was erhalte ich als Sammler für meine Mühe?

Als Aufwandsentschädigung erhält jeder Sammler auf Wunsch
zehn Prozent seines erreichten Sammlungsergebnisses. Besonders
engagierte Sammler erhalten eine Urkunde und ein Werbe-
geschenk.

Volksbund
Deutsche Kriegsgr!berf"rsorge e.V.

Landesverband Th"ringen
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Wo kann ich mich bei Rückfragen hinwenden?

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Landesverband Thüringen
Bahnhofstraße 4a
99084 Erfurt

Telefon: 03 61/6 44 21 75
Telefax: 03 61/6 44 21 74
E-Mail: thueringen@volksbund.de

Stand: September 2008

Pößnecker Modellbahnclub
bereitet Großausstellung vom 31.10. bis 02.11.2008

in der Shedhalle Pößneck vor

Motto: Züge einst und jetzt

Vom 31.10. bis 02.11.2008 ist es wieder so weit. Wie alle zwei
Jahre, Ende Oktober, veranstaltet der Modellbahnclub Orlabahn
e.V. Pößneck in der Shedhalle Pößneck eine große Modellbahn-
Ausstellung.

Stand die letzte Ausstellung im Jahr 2006 unter dem Motto: Anla-
gen nach Thüringer Vorbildern, was sehr großen Anklang bei den
Besuchern fand, so lautet das diesjährige Motto: Züge einst und
jetzt.

Für große Vielfalt und Abwechslung bei der Ausstellung ist damit
erneut gesorgt. Auf Anlagen mit und ohne konkretes Vorbild wer-
den Gestaltung und Betrieb bestimmten Zeitepochen zugeordnet.
So wird auf einigen Anlagen die gute alte Bimmelbahn genauso zu
sehen sein wie auf anderen der moderne ICE.

Für die Zeitepochen gibt es genaue Festlegungen, so zum Beispiel:

Epoche 1 1835 - 1920
Epoche 2 1920 - 1949
Epoche 3 1950 - 1970
Epoche 4 1965 - 1990
Epoche 5 1990 - Gegenwart

In Dokumentationen im Rahmen der Ausstellung wird darauf
noch enger eingegangen.

Neben der Vorführung von sechs eigenen Anlagen des Clubs wur-
den mit zahlreichen befreundeten Modellbahnclubs und Modell-
eisenbahnen Verträge zur aktiven Teilnahme an der Ausstellung
abgeschlossen. Insgesamt werden 14 Anlagen, darunter mehrere
Großanlagen, gezeigt: Es wird also wieder die gesamte Fläche der
Shedhalle benötigt.

Was wird im Einzelnen zu sehen sein?

Die Pößnecker zeigen allein sechs Anlagen. Das sind

- Die H0-Großanlage Orlabahn. Diese ist inzwischen über 21 m
lang, wurde im Bereich Köstitz neu gestaltet und um einen

Rahmen Sportplatz Kleindembach erweitert. Fahrbetrieb ist in
Epoche 3 und 4.

- Eine weitere H0/H0m-Großanlage ist die Anlage Langenthal
ohne konkretes Vorbild, auf der im Fahrbetrieb die Epoche 5
vorherrscht. Außerdem fahren auf ihr auch die Autos.

- Die N-Anlage Pößneck ob. Bf. wurde um den Bf. Krölpa-
Ranis erweitert, hat ihre Länge auf 13 m verdoppelt und ist
damit ebenfalls eine Großanlage. Ein sehenswertes Objekt
darauf sind die Baustoffwerke maxit, welche in Pappbauweise
schematisch nachgebildet wurde. Fahrbetrieb und Gestaltung
ist in den Epochen 3 - 5.

- Die TT-Jugendanlage Dietrichshausen wird von der Jugend-
gruppe vorgeführt.

- Dass sich auch Frauen für den Modellbau begeistern können,
zeigt sich in der neuen Z-Anlage (Maßstab 1:220), die weitest-
gehend von unserer Modellbahnfreundin Müller erbaut wurde.
Der Zug fährt auf dieser Anlage durch alle vier Jahreszeiten,
was bei der Landschaftsgestaltung entsprechend dargestellt
wurde.

- Eine neue TT-Anlage stellt unser Modellbahnfreund Günther
vor. Bekannt sind sicher seine TT-Anlage Pößneck unt. Bf.
und eine TT-Anlage nach tschechischem Vorbild.

Nicht dabei ist diesmal die TT-Großanlage Oberlandbahn. Sie
wurde in diesem Jahr bereits zum Oberweißbacher Bergbahnfest
im Mai und in Ziegenrück im Juli ausgestellt und wird vom 03. bis
05.10.2008 zur Leipziger Modellbaumesse präsent sein.

Folgende Gäste stellen Anlagen aus:

- Der MEC Elstertal e.V. Gera mit einer H0-Anlage der
Epoche 2.

- Der MBC Jena 49 e.V. mit der H0-Anlage Löberschütz-Ost,
Epoche 3.

- Der MEV Friedrich List e.V. Leipzig mit der H0/HOe-Anlage
Schönheide, Epoche 3.

- MEC 01 Münchberger Eisenbahnfreunde e.V. mit einer
H0-Anlage, gesteuert mit Originalführerstand einer Diesellok
V 200 der DB, Epoche 3.

- Modellbahnfreund Romann, Riedstädt mit der H0-Anlage
Moorbach, Epoche 3.

- Modellbahnfreund Werner, Gera mit der H0-Anlage Loben-
stein, Epoche 2.

- Modellbahnfreund Wolf, Gera mit einer Anlage der Spur 0.

- Modellbahnfreund Richter, Orlamünde, mit seiner LGB-
Gartenbahn, diesmal nicht vor der Shedhalle, wie in den ver-
gangenen Jahren, sondern auf der Bühne.

Im Rahmenprogramm gibt es noch eine Tombola und auch wieder
eine Bastelstraße. Die Versorgung erfolgt über die Gaststätte der
Shedhalle.

Wir versprechen ein großes Erlebnis für alle Interessierten,
welches den Ausstellungen von 2006, 2004 und 2002 in keiner
Weise nachstehen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Regu
Vorsitzender Modellbahnclub Orlabahn e.V. Pößneck

Modellbahnclub
Orlabahn e.V. P•ûneck
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Sozialverband VdK
Der VdK Ortsverband Bad Lobenstein

informiert

Der Sozialverband VdK berät, informiert und vertrit t Sie im
Sozialrechtsschutz u.a. zu folgenden Themen:

- Schwerbehindertenrecht, Rentenrecht, Berufsgenossen-
schaft, Sozialhilfe

- Pflegeversicherung, Krankenversicherung, Leistungen der
Arbeitsagenturen

- Opferentschädigungsgesetz nach BVG und Kriegsopfer-
versorgung, -fürsorge sowie Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung

Die Beratungen finden wöchentlich statt:

am Dienstag

von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
13.00 Uhr - 14.00 Uhr

und Donnerstag

von 13.00 Uhr - 17.00 Uhr

in 07907 Schleiz
Greizer Straße 40 a

Das Ordnungsamt informiert

Abfallentsorgung in der Schulstraße
und Karl-Marx-Straße in Blankenstein

Enge Straßen und parkende Autos bedingen, dass die Abfallent-
sorgung in der Schulstraße und in der Karl-Marx-Straße ein
schwieriges Unterfangen darstellt.

Für einen bürgerfreundlichen Entsorgungsservice mit haushalts-
naher Erfassung des Abfalls ist die Erreichbarkeit der einzelnen
Grundstücke mit den Sammelfahrzeugen unter Einhaltung aller
sicherheits- und verkehrstechnischen Vorgaben zwingende Vor-
aussetzung.

Das Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Saale-
Rennsteig bittet deshalb alle Bürgerinnen und Bürger, an den
Müllabfuhrtagen Rücksicht zu nehmen und ihre Fahrzeuge

nicht in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

in der Schulstraße oder in der Karl-Marx-Straße abzustellen.

Aus unseren Ortschaften

Gemeinde Blankenstein

Stellenangebot im Bauhof

Ab dem 1. Januar 2009 ist im Bauhof die Stelle eines

Mitarbeiters
neu zu besetzen.

Voraussetzungen:

- handwerklicher Beruf
möglichst mit einigen Jahren Berufserfahrung

- Führerschein mindestens Klasse B

- Wohnort in Blankenstein oder näherer Umgebung

- ggf. Mitglied in der Feuerwehr
jedoch nicht Bedingung

- zuverlässig, umsichtig und vielseitig einsetzbar

Die Entlohnung erfolgt nach Tarif öffentlicher Dienst.

Ihre Bewerbung richten Sie bis zum 15. Oktober 2008an die

VG Saale-Rennsteig
Gemeinde Blankenstein
Personalamt
Rennsteig 2, 07366 Blankenstein

Nähere Information unter Telefon 03 66 42/2 22 42.

Thüringen Tour’s
KUrt Fischer– Schönbrunn

Personen-, Kranken-, Ausflugs-
und Kurierfahrten

Tel./Fax: 03 66 51/8 73 37
Auto-Telefon: 0171/4 28 76 80

Tettauer Blasmusik
Weithin bekannte Festzeltkapelle ± Musik f•r Jung und Alt!

Kontakt: Dietmar Schmidt, Tel. 0 92 69/435
Rosengasse 12, 96355 Tettau

Internet: www.tettauer-blasmusik.de


